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Erstelldatum: 19.05.2008/jw

Geändert: 9.12.2008/jw

Voranmeldung/Deklaration Deponieanlieferungen > 50 m3 Freigegeben: 9.12.2008/jw

Geht an MA, Anlieferer

Anlieferer/Kunde (Rechnungsadresse)

Firma: Fax:

Strasse: Tel:

Ort: Visum:

Baustelle

Bezeichnung: Ort:

Strasse: Parzellen Nr.:

Verantwortlicher: Mobile:

Anlieferungstermin (Anmeldung am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr)

Datum: Zeit:

Material und Menge

unverschmutztes Aushubmaterial: m
3

Felsabbruch: m
3

m
3

m
3

von Kieswerk zu beantworten:

Transport / Fahrzeuge Die Annahme ist:

Kipper Achs: Anzahl: möglich nicht möglich

Schlepper Achs: Anzahl: möglich nicht möglich

Transporteur  (wenn nicht identisch mit Anliefer/Kunde)

Firma: Fax:

Strasse: Tel:

Ort: Mobile:

Allgemeines

Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer (Bauherr/Bauunternehmer/Transporteur usw. ), dass nur 

unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne der BUWAL-Aushubrichtlinie vom Juni 1999 angeliefert wird. 

Wenn der Anlieferer verschmutztes Aushubmaterial oder sonst Material, das den Anforderungen an 

unverschmutztem Aushub gemäss der Aushubrichtlinie des BUWAL vom Juni 1999 nicht entspricht, in der 

Ablagerungsstelle ablädt, oder abladen lässt, haftet er vollumfänglich für die Kosten der fachgerechten 

Entsorgung dieses Materials. Sollten während der Bauausführung irgendwelche Anzeichen für eine 

Verschmutzung Auftauchen, sind die Anlieferungen umgehend zu stoppen und die zuständigen Behörden 

(Amt für Umwelt Kanton Solothurn Tel. 032 / 627 24 47, Fax 032 / 627 76 93) sowie die Annahmestelle zu 

informieren. Anlieferungsmengen ab 50 m3 sind am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr anzumelden. Ohne 

Voranmeldung behalten wir uns vor, die Annahme des Materials zu verweigern. 

Deponieannahme November - Februar: Mo. - Do. 08.00 - 16.00 Uhr 

Fr. 08.00 - 15.30 Uhr

März - Oktober: Mo. - Do. 07.00 - 16.30 Uhr

Fr. 07.00 - 16.00 Uhr

Bei ungünstiger Witterung behalten wir uns die Schliessung oder eine Entgegennahme des Materials bei 

Verrechnung eines Schlechtwetterzuschlages vor. Im Weiteren verweisen wir auf unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Bsustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ.


